
Informationen zu KJP-Maßnahmen 
 
Sofern ihr im Januar eine Förderzusage für eure Maßnahme erhalten habt sind folgende Dinge 
zu beachten: 
 
Meldet euch spätestens 14 Tage vor Durchführung der Maßnahme bei unserem 
Schatzmeister Stefan Müller-Diedrich unter stefan.mueller-diedrich@radsportverband-nrw.de 
damit wir euch die entsprechenden Unterlagen für die Durchführung und Abrechnung der 
Maßnahme zukommen lassen können. 
 
Folgende Unterlagen brauchen wir nach Durchführung einer Maßnahme von euch: 
 

 Deckblatt zur Maßnahme 

 Kostenaufstellung 

 Sämtliche Belege/Quittungen/Rechnungen 

 Bestätigung Maßnahmendurchführung 

 Teilnehmerlisten 

 Erhebungsbogen 

 Programm nach Durchführung  
 
Sollte eure Maßnahme nicht oder zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden, ist die 
Radsportjugend umgehend zu informieren. Auch die Änderung der Teilnehmerzahlen oder die 
Dauer sind frühzeitig zu melden. 
 
Weiter ist bei der Durchführung von Freizeit- und Ferienmaßnahmen die durch KJP-Mittel 
bezuschusst werden folgendes zu beachten: 
 
Die Maßnahme wird gefördert, wenn:  
 

1. die Teilnehmer/innen zwischen 6 und unter 21 Jahre alt sind. 
2. eine Teilnehmer/innen-Liste geführt wird.  
3. bei täglicher An- und Abreise (z.B. örtliche Angebote in den Schulferien) für jeden Tag 

eine TN-Liste geführt wird. 
4. ein Erhebungsbogen ausgefüllt wird. 
5. die Mindestteilnehmer/innen-Zahl sieben Personen (ohne Leitung und Betreuer) 

beträgt. 
6. sie in Europa stattfindet. 
7. sie mindestens fünf und höchstens 21Tage dauert. An- und Abreisetag können als zwei 

förderungsfähige Teilnehmertage abgerechnet werden. Eine Maßnahme mit einer 
Zeitdauer von bis zu vier Tagen, muss als Freizeitmaßnahme gekennzeichnet werden. 

8. eine Maßnahmenakte mit Deckblatt, Teilnehmer-Liste und Belegen,… geführt wird. 
 
Die Abrechnungsunterlagen sollten spätestens 14 Tage nach Durchführung der Maßnahme bei 
der Radsportjugend eingehen. 
 
Nicht-förderfähige Maßnahmen 
 
Maßnahmen mit überwiegendem Sportbezug und Konkurrenzorientierung (z.B. Trainingslager, 
internationale Wettkämpfe, internationale Turnierveranstaltungen) sind mit Mitteln aus dem 
Kinder- und Jugendförderplan NRW nicht förderfähig. 
 
Fördergelder können erst nach entsprechender Prüfung aller Unterlagen ausgezahlt werden. Bei 
fehlenden Unterlagen oder bei nicht nach den KJFP-Regelungen durchgeführten Maßnahmen 
können keine Mittel ausgezahlt werden. 
 
Für weitere Rückfragen steht euch die Radsportjugend gerne unter info@radsportjugend-nrw.de 
zur Verfügung. 
 

mailto:stefan.mueller-diedrich@radsportverband-nrw.de
mailto:info@radsportjugend-nrw.de

